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recht aufgrund politisch-taktischer Erwägungen im­
mer weiter einschränken zu wollen, nicht zu verken­
nen; zum anderen ist der Prozeß der Bewußtseinsbil­
dung in Bezug auf die weltweit zu erhebende Men­
schenrechts-Forderung nach der Gleichberechtigung 
der Geschlechter auch in den westlichen - traditio­
nell patriarchalischen Denkmustern verhafteten -
Ländern noch lange nicht abgeschlossen! 

Angesichts der hierdurch in vielerlei Hinsicht 
bestehenden und neu entstandenen Unklarheiten ist 
de lege ferenda zu fordern, daß nunmehr endlich eine 
gesetzgeberische Klarstellung dahingehend erfolge, 
daß wegen ihres Geschlechts Verfolgte Asylrecht ge­
nießen. 

Hierbei kann angeknüpft werden an den immer 
noch nicht umgesetzten Enrschließungsantrag der 
weiblichen Abgeordneten im Bundestag zum Frauen­
tag 1989 zu ,,Menschenrechtsverletzungen an Frau­
en "65

, welcher am 31.10.1990 einstimmig vom Bun­
destag angenommen worden ist. Nr. 6 des Antrages 
enhält die Aufforderung, eine ausdrückliche Klarstel­
lung ins Asylverfahrensgesetz aufnehmen, wonach 
auch wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen 
Orientierung verfolgte Frauen Asyl genießen. 

Eine Verfassungsänderung ist ganz eindeutig hier­
für nicht vonnöten. Es ist weiterhin kein Grund dafür 
ersichtlich, daß in diesem Zusammenhang eine Her­
abstufung des Asylrechts wegen frauenspezifischer 
Verfolgung auf den minderen Rechtsstatus des § 51 
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AuslG erfolgen sollre: auch das Familienasylrecht 
findet seine Grundlage in der einfachgesetzlichen 
Norm des § 26 Asylverfahrensgesetz und ist als 
,,Vollasylrecht" ausgestaltet. 

Meines Erachtens sind in diesem Zusammenhang 
drei weitere Punkte regelungsbedürftig: 

So sollre ebenfalls eine gesetzgeberische Klarstel­
lung dahingehend erfolgen, daß aus Gründen der 
Sippenhaft Verfolgte Asylrecht genießen. Diese Klar­
stellung ist deshalb erforderlich, weil Verfolgung auf­
grund von Sippenhaft zwar eine häufig insbesondere 
gegenüber Frauen praktizierte Verfolgungskategorie 
darstellt, die jedoch streng genommen nicht als Ver­
folgung „wegen des Geschlechts" bezeichnet werden 
kann. 

Auch dem sog. ,,kleinen Asylrecht" nach § 51 
AuslG ist eine Familienasylrechtsregelung anzufügen. 
(Insgesamt ist zu fordern, daß die Verfassungsände­
rung von 1993, wodurch das Vollasylrecht für zahl­
reiche Flüchtlinge abgeschafft worden ist, rückgängig 
zu machen ist, dies kann jedoch leider hier nicht 
vertieft werden). 

Außerdem ist zu fordern, daß durch Folter und 
insbesondere sexuelle Gewalt traumatisierte Auslän­
der/innen auf Wunsch ein sicheres Bleiberecht in der 
Bundesrepublik erhalten müssen. 

Hinweis der Red.: In der Koalitionsvereinbarung der neuen Bun­
desregierung vom 20.10.1998 heißt es unter Ziff. IX, 7: .,Wir 
werden die Verwaltungsvorschriften mit dem Ziel der Beachtung 
geschlechtsspezifischer Verfolgungsgründe überarbeiten." 

Berücksichtigung von frauenspezifischen Verfolgungsgründen in westlichen Asylländern 

Ende Februar 1996 trafen sich auf Einladung des Amtes des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR) in Genf Vertreterinnen und Vertreter von Regierun­
gen, Scatusfeststellungsbehörden und Gerichten aus 18 westlichen 
Asylländern, um über das Thema „geschlechrsspezifische Verfol­
gung" zu diskutieren. 

Wahrend dieses zweitägigen Symposiums wurde deutlich, 
daß die inhaltliche Auseinanderset2ung mit dieser Thematik in 
den angelsächsischen Überseestaaten Kanada, Vereinigte Staaten 
von Amerika, Australien und Neuseeland im Vergleich zu der 
innerhalb der Länder Europas stattfindenden Diskussion weiter 
fortgeschritten ist. Im europäischen Raum wird hingegen dem 
Ablauf der Asylverfahren größere Beachtung geschenkt. Hohe 
Zugangszahlen von Asylsuchenden in Europa und der große 
Einfluß der Frauenbewegung in den Überseestaaten wurden von 
Symposiumsteilnehmerinnen und -teilnehmern u.a. als Gründe 
für diese unterschiedliche Gewichtung genannt. 

Ein Austausch zu dem Thema der frauenspezifischen Verfol­
gung auf breiter internationaler Ebene ist die notwendige Weiter­
führung einer Diskussion, die Mitte der 80er Jahre begann und 

auf dem Gebiet des internationalen Flüchdirrgsschu= spezielle 
Maßnahmen zum Schut2 von zufluchtsuchenden Mädchen und 
Frauen einleitete. Obwohl damals wie heute die meisten Flücht­
linge weltweit Frauen und Kinder sind, waren bis zu diesem 
Zeitpunkt die Flüchtlingsprogramme in den Erst2ufluchtsländern 
meist geschlechtsneutral und berücksichtigten kaum die besonde­
ren Probleme von weiblichen Schuwuchenden. In den westli­
chen Asylländern prägte sich der Begriff des Flüchtlings vornehm­
lich anhand von männlichen Verfolgungsschicksalen aus. Im all­
gemeinen wird Verfolgung als eine schwerwiegende Verlet2ung 
grundlegender Menschenrechte definiere, die an eines der in der 
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) niedergelegten asylrelevan­
ten Merkmale, nämlich Rasse, Religion, Volkswgehörigkeit, Zu­
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische 
Überzeugung anknüpfen muß. Bei der Beurteilung, was die 
Schwelle einer asylerheblichen Menschenrechtsverletzung er­
reicht, wurden bis dahin selten spezifische Fluchtgründe von 
Flüchtlingsfrauen und -mädchen zugrundegelegt, wie etwa Wit­
wenverbrennung, genitale Verstümmelung oder Zwangsabtrei­
bung. 
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